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Sehr geehrte Kolleginnen,  
sehr geehrte Kollegen,

die Sommerferien sind vorbei und wir 
alle kehren an unsere ärztlichen Ar-
beitsstellen in Brandenburg zurück 
und gestalten wieder unseren ärztli-
chen Alltag. Ferien, Urlaub, Abwesen-
heit aus der Praxis, Klinik, dem MVZ, 
der Behörde oder der Universität sind 
auch immer Zeiten der Reflexion, der 
Einkehr und der Besinnung. Was 
möchten wir anders machen, wenn wir 

zurückkommen? Welchen Patienten wollen wir mehr Zeit schen-
ken oder etwas Neues probieren, was möglicherweise doch noch 
besser wirkt und hilft? Das sind einige Fragen, die wir mit dem 
Sand von Ostsee oder Mittelmeer quasi „aus dem Gepäck schüt-
teln“. Vielleicht kommt uns auch der Gedanke, dass die Attrakti-
vität unseres Landes Brandenburg nicht nur, aber auch mit dem 
Grad der medizinischen Versorgung, mit ihrer Verteilung, aber 
auch mit ihren spezialisierten Zentren zusammenhängt, bzw. dass 
hier eine Wechselbeziehung bestehen könnte. Allein die Diskus-
sion um die Krankenhausreform im Sommer lässt uns fragen, wie 
viel ärztliche Kapazität wo erforderlich für ein gutes Leben in 
Brandenburg ist, welche Angebote an welcher Stelle möglicher-
weise redundant und mit anderen Angeboten zu größeren Ein-
heiten verlegbar wären, welche Auswirkungen dies auf die ge-
fühlte ärztliche Versorgung der Bevölkerung einerseits und auf 
die praktische reale Versorgung andererseits hat.

Wenn wir kurz zurückblicken auf die letzten Wochen und Mona-
te, so beobachten wir im Zusammenhang mit ärztlichen Themen 
unter anderem, dass die beiden Gesetzentwürfe zur Suizidbeihil-
fe im Bundestag ohne Mehrheit blieben. Dies ist aus meiner Sicht 
nicht das schlechteste Ergebnis, da jegliche Form der neuen ge-
setzlichen Regelung möglicherweise die aktuelle Situation für uns 
Ärztinnen und Ärzte und unsere Patienten erschwert hätte. 

In dem Bereich „Sommertheater“ können wir auf die Notiz „Rauchen 
im Auto“ verweisen. Beschäftigen wird uns an jedem ärztlichen 

Arbeitsplatz in Brandenburg das Thema Klinikreform, da sowohl 
die positive Einflussnahme der hiesigen Landespolitik, als auch Wi-
derstand gegen nötige Veränderungen in der Bevölkerung, aber 
auch die ersten Versuche mitzugestalten uns nicht aus der Pflicht 
entlassen, die ambulanten und tagesklinischen Behandlungsmög-
lichkeiten entsprechend so anzupassen, dass erforderliche Konzen-
trationen im vollstationären Bereich auf eine ausreichende ambu-
lante Versorgung treffen, die Erreichbarkeit und Lebensqualität mit 
akuten und chronischen Erkrankungen in Brandenburg ermöglicht. 

Auch wenn es nur kurz in den Medien war, so müssen wir doch 
damit rechnen, absehbar weiter ohne GOÄ-Reform zu leben, die 
sicherlich mit den Grünen und der SPD im Bundestag nicht rea-
lisiert werden wird, da beide Parteien dem aktuellen System der 
privaten Krankenversicherung eher ablehnend gegenüberstehen, 
verbunden mit einer grundsätzlich skeptischen Haltung zu Leis-
tung und persönlichem Engagement außerhalb bestimmter Struk-
turen. Dies sollte uns zu denken geben, da auch die Freiberuflich-
keit in ihrer Ausgestaltung immer wieder hinterfragt werden wird. 
Gute Voraussetzung für eine starke ärztliche Stimme, die positiv 
mitgestaltet und bewegt, kritisch hinterfragt, Einfluss wahrnimmt 
und sich nicht ohne Grund in kaum veränderbare Strukturen 
pressen lässt, kann nur mit dem Geist der Freiberuflichkeit wirk-
sam werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt unseres ärztlichen 
Selbstverständnisses. Lassen Sie uns überall unsere Stimme deut-
lich werden, dann bin ich mir um die ärztliche Unabhängigkeit 
und den gestaltenden ärztlichen Einfluss auf unsere Möglichkei-
ten der Berufsausübung langfristig sehr sicher. Einen guten Start 
in das zweite Halbjahr wünscht Ihnen

Ihr 

Stefan Kropp
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Anerkennung ausländischer  
Berufsqualikationen – Ärzte 

Gemäß § 2 Abs. 1 der Bundesärzteordnung (BÄO) bedarf der Approbation als Arzt, wer in der Bundes-
republik Deutschland den ärztlichen Beruf ausüben will. Die Approbation berechtigt zur selbstständigen, 
eigenverantwortlichen und dauerhaften ärztlichen Tätigkeit in Deutschland.

Für die Erteilung der ärztlichen Approbation, sowohl nach einem 
Studium der Humanmedizin im Land Brandenburg entspre-
chend den Vorgaben der Bundesärzteordnung in Verbindung 
mit der Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO) als auch 

Gesundheitliche Eignung, Würdigkeit und Zuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs

Abgeschlossenheit der ärztlichen Berufsqualifikation

Kenntnisse der deutschen Sprache, die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen sind

zehnjährige Schulbildung  Sprachzertifikat (Niveaustufe B2 gemäß GER) 
oder dreijährige Berufsausbildung in deutscher Sprache und Fachsprachtest (Niveaustufe C1 gemäß GER)

Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation

Mitgliedsstaat der EU, dem EWR oder der Schweiz Drittstaaten

Approbation als Ärztin bzw. Arzt

↓

↓

↓

↓

Voraussetzungen für die Erteilung der Approbation aufgrund einer im Ausland erlangten Berufsqualifikation sind: 

nach einer im Ausland erlangten Berufsqualifikation, sofern 
eine ärztliche Tätigkeit im Land Brandenburg angestrebt wird, 
ist das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und 
Gesundheit (LAVG) die zuständige Behörde. 
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Abgeschlossenheit der ausländischen Berufsqualifi-
kation 
Neben den Nachweisen der gesundheitlichen Eignung sowie 
der Würdigkeit und Zuverlässigkeit zur Ausübung des ärztli-
chen Berufs sind dem Antrag auf Erteilung der Approbation 
Unterlagen zum Nachweis der Abgeschlossenheit der auslän-
dischen Berufsqualifikation beizufügen. 

Die formalen Anforderungen, die an beizubringende Unterla-
gen gestellt werden, richten sich danach, in welchem Staat die 
ärztliche Berufsqualifikation erlangt wurde. Es wird grundsätz-
lich differenziert zwischen der Erteilung einer ärztlichen Ap-
probation nach einer in einem Drittstaat erlangten Berufsqua-
lifikation und der Erteilung einer ärztlichen Approbation nach 
einer in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), 
dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz 
erlangten Berufsqualifikation. Während im letzteren Fall in der 
Regel eine amtlich beglaubigte Ablichtung mit deutscher Über-
setzung als ausreichend erachtet werden kann, müssen für die 
Nachweise der in einem Drittstaat abgeschlossenen Berufs-
qualifikation regelhaft eine Apostille/Legalisation, Beglaubi-
gung und eine Übersetzung beigebracht werden. Eine detail-
lierte Aufstellung der erforderlichen Antragsunterlagen 
inklusive der einzuhaltenden Formalien und Hinweise sind dem 
jeweiligen Antragsformular des LAVG zu entnehmen. 

Nachweis über die erforderlichen Kenntnisse der 
deutschen Sprache
Sofern die antragstellenden Personen keine zehnjährige Schul-
bildung oder mindestens dreijährige Berufsausbildung in deut-
scher Sprache nachweisen können, können die zur Ausübung 
des ärztlichen Berufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen 
Sprache durch die erfolgreiche Teilnahme an einem sog. Fach-
sprachtest auf der Niveaustufe C1 gemäß des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) nach-
gewiesen werden. Der Landesärztekammer Brandenburg 
(LÄKB) obliegt die Durchführung des Fachsprachtests nach 
den von der 87. Gesundheitsministerkonferenz vom 26./27. Juni 
2014 beschlossenen Eckpunkten zur Überprüfung der für die 
Berufsausübung erforderlichen Deutschkenntnisse in den aka-
demischen Heilberufen. Die Anmeldung zum Fachsprachtest 
setzt die Vorlage eines Sprachzertifikates auf der Niveau-
stufe B2 gemäß dem GER im Rahmen des Antragsverfahrens 
beim LAVG voraus. Der Fachsprachtest besteht aus einem 
simulierten Arzt-Patienten-Gespräch, der Anfertigung eines 
in der ärztlichen Berufsausübung vorkommenden Schriftstücks 
(z. B. Arztbrief) und einem Fachgespräch mit ärztlichen Kol-
leginnen und Kollegen unter Verwendung medizinischer Fach-
termini. 

Eine Berufsqualifikation, welche in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union (EU), dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) oder der Schweiz erlangt wurde, wird 
durch Nachweis ihrer Abgeschlossenheit automatisiert als 
gleichwertig mit dem inländischen Studium der Humanmedi-
zin aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG anerkannt. Regelhaft 
ist dennoch die Beibringung einer sog. Konformitätsbeschei-
nigung durch den Ausbildungsstaat erforderlich, die beschei-
nigt, dass die Berufsqualifikation den Mindeststandards der 
Richtlinie 2005/36/EG entspricht. Entspricht die Berufsquali-
fikation nicht den Mindeststandards, muss eine berechtigte 
Berufstätigkeit der antragstellenden Person in Höhe von min-
destens drei ununterbrochenen Jahren in den letzten fünf Jah-
ren vor der Antragstellung durch den Ausbildungsstaat be-
stätigt werden. 

Wurden die erforderlichen Unterlagen beigebracht, erfolgt die 
Erteilung der Approbation. ↙
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Landesprüfungsamt für akademische Heilberufe und 

Gesundheitsfachberufe, Anerkennungsverfahren und 

Schulaufsicht

Nur in den Fällen, in denen bestimmte Voraussetzungen für 
die Approbationserteilung noch nicht vollständig erfüllt bzw. 
behördlicherseits noch nicht überprüft werden konnten, kann 
bei Vorhandensein der erforderlichen Kenntnisse der deutschen 
Sprache eine Berufserlaubnis zur befristeten Berufsaus-
übung im Land Brandenburg erteilt werden. Die Berufserlaub-
nis befähigt zur fachlich eingeschränkten ärztlichen Tätigkeit 
unter Anleitung und Aufsicht.

Konnte das LAVG unter Berücksichtigung des Gutachtens der 
ZAB die Gleichwertigkeit der zu vergleichenden Berufsquali-
fikationen anhand des Ausbildungsstandes feststellen, wird 
die Approbation erteilt. 

Haben sich wesentliche Unterschiede zu einem Ausbildungs-
stand nach einem inländischen Studium der Humanmedizin 
bei der Begutachtung ergeben oder konnten die zur Begut-
achtung erforderlichen Unterlagen nicht/nicht vollständig bei-
gebracht werden, sieht die Bundesärzteordnung vor, dass der 
Nachweis eines gleichwertigen Kenntnisstandes durch 
das erfolgreiche Ablegen einer sog. Kenntnisprüfung er-
bracht werden kann. Bei der Kenntnisprüfung handelt es sich 
um eine mündlich-praktische Prüfung mit Patientenvorstellung, 
die sich auf die Inhalte der staatlichen Abschlussprüfung nach 
einem inländischen Studium erstreckt. Die Prüfung bezieht 
sich insbesondere auf die Fächer der inneren Medizin und Chi-
rurgie. Die Fragestellungen umfassen zudem Aspekte der Not-
fallmedizin, der klinischen Pharmakologie/Pharmakotherapie, 
der bildgebenden Verfahren, des Strahlenschutzes und Rechts-
fragen der ärztlichen Berufsausübung. Sie können um weitere 
Fächer oder weitere Querschnittsbereiche ergänzt werden. Die 
zu prüfende Person hat zunächst eine Anamnese zu erheben 
und die Patientin/den Patienten zu untersuchen. 

Anschließend hat sie einen Bericht zu fertigen, der Anamne-
se, Diagnose, Prognose, Behandlungsplan sowie eine Epikri-
se des Falles enthält. Im Weiteren wird die Patientin/der Pa-
tient von der zu prüfenden Person vorgestellt, woraufhin die 
Prüfungskommission fallbezogene Fragen stellt. Im An-
schluss werden der zu prüfenden Person fächerübergreifend 
weitere fallbezogene praktische Aufgaben gestellt, wobei der 
Schwerpunkt auf häufige Erkrankungen und Gesundheits-
störungen zu setzen ist.

Nach erfolgreicher Teilnahme an der Kenntnisprüfung erfolgt 
die Erteilung der Approbation. 

Alle drei Teile dienen der Überprüfung des Hörverstehens so-
wie der mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit. 

Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation
Die Anforderungen an die Gleichwertigkeitsprüfung der Be-
rufsqualifikation richten sich erneut danach, ob die Berufs-
qualifikation in einem Mitgliedsstaat der EU, des EWR, der 
Schweiz oder in einem Drittstaat erlangt wurde.

Antragstellenden Personen, die ihre ärztliche Ausbildung nicht 
in einem Mitgliedsstaat der EU, des EWR oder der Schweiz 
(Drittstaat) absolviert haben, ist die Approbation nur zu er-
teilen, wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes 
im konkreten Einzelfall tatsächlich festgestellt wird. Der Aus-
bildungsstand ist als gleichwertig anzusehen, wenn die Berufs-
qualifikation der antragstellenden Person keine wesentlichen 
Unterschiede gegenüber einem inländischen Studium der Hu-
manmedizin aufweist. 

Zur Vorbereitung der Entscheidungsfindung über die Gleich-
wertigkeit bedient sich das LAVG einer Begutachtung durch 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB). In-
nerhalb von ca. sechs bis acht Monaten werden auf Basis der 
beigebrachten Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise (insb. 
Curricula, praktische Erfahrungen etc.) durch die ZAB Über-
einstimmungen und wesentliche Unterschiede der zu verglei-
chenden Berufsqualifikationen herausgearbeitet. 
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